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EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête auprès des cantons 

Stand: Schuljahr 2024-25 / Etat: année scolaire 2024-2025 

 

Repetition / Redoublement 

Sekundarstufe I / Degré secondaire I  

Kanton  Frage 84: Ist Repetieren in der Sekundarstufe I 

(Jahre 9-10, ohne letztes Jahr der 

Sekundarstufe I) gemäss kantonaler Regelung 

erlaubt? 

 

Frage 84a: Falls Repetieren in den Jahren 9 

und 10 erlaubt ist: unter welchen 

Bedingungen? 

Vorgegebene Antwortkategorien: Ungenügende 

schulische Leistungen; Einschneidende 

persönliche Umstände (z.B. längere Krankheit); 

Freiwillige Repetition; Anderes 

Bemerkungen 

Canton Question No 84 : Le redoublement d’une année 

scolaire au degré secondaire I (années 9-10, 

sans la dernière année de ce degré) est-il 

possible selon la réglementation cantonale ? 

Question No 84a : Si un redoublement est 

possible (années 9-10): dans quelles 

conditions ? 

Catégories de réponses définies au préalable : 

Performances scolaires insuffisantes ; 

Circonstances personnelles difficiles (p. ex. longue 

maladie); Redoublement volontaire ; Autres 

conditions (à préciser sous « Remarques ») 

Remarques 
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AG Ja Anderes; Freiwillige Repetition Repetitionen aufgrund eines Nichterfüllens der 

Promotionsanforderungen sind in der 1. und 2. 

Klasse der Realschule möglich. Bezirks- bzw. 

Sekundarschülerinnen und -schüler, welche die 

Promotionsbedingungen nicht erfüllen, wechseln 

von der Bezirks- in die Sekundarschule bzw. von 

der Sekundar- in die Realschule. 

Zudem gibt es die Möglichkeit für eine freiwillige 

Repetition. Diese ist auf begründetes Gesuch hin 

mit Bewilligung der lokalen Schulbehörde 

ausnahmsweise zulässig bei unregelmässigem 

Bildungsgang, längerer Krankheit während der 

Beurteilungsperiode oder bei Vorliegen weiterer 

wichtiger Gründe, die während der 

Beurteilungsperiode wegen einschneidender 

persönlicher Umstände bei der betroffenen 

Schülerin beziehungsweise beim betroffenen 

Schüler die Entwicklung beeinträchtigt und zu 

einem Leistungseinbruch geführt haben.  

AI Ja Ungenügende schulische Leistungen 

Freiwillige Repetition (ein Mal) 

  

AR Ja Einschneidende persönliche Umstände    

BE-d / 

BE-f 

Ja Ungenügende schulische Leistungen; 

Einschneidende persönliche Umstände (z.B. 

längere Krankheit); Freiwillige Repetition; Anderes 

Eine Schülerin oder ein Schüler kann während der 

obligatorischen Schulzeit höchstens zweimal ein 

Schuljahr überspringen oder wiederholen. Folglich 

ist eine Repetition eines oder mehrerer Schuljahre 

der Sekundarstufe I möglich. Die Entscheidung 

wird durch die Schulleitung gefällt. 
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BL Ja Ungenügende schulische Leistungen; Freiwillige 

Repetition  

Wenn im Zeugnis am Ende der 1. Klasse die 

Beförderungsbedingungen nicht erfüllt sind, erfolgt 

der Übertritt aus dem Leistungszug P definitiv in 

die 2. Klasse des Leistungszugs E und aus dem 

Leistungszug E definitiv in die 2. Klasse des 

Leistungszugs A. Wiederholungen der 1. Klasse in 

den Leistungszügen E und P sind in der Regel 

nicht möglich. Über Ausnahmen entscheidet die 

Schulleitung auf Antrag des Klassenkonvents. Im 

Leistungszug A wird die 1. Klasse wiederholt. 

BS Ja Anderes Schülerinnen und Schüler können ausnahmsweise 

ein Schuljahr wiederholen, wenn sie damit im 

Hinblick auf die weitere Schullaufbahn eine 

bessere Entwicklungsperspektive haben. Gründe 

sind: unregelmässiger Bildungsgang, 

einschneidende persönliche Umstände, 

verzögerter Entwicklungsstand. Eine 

ausserordentliche Wiederholung kann in der 

Volksschule in der Regel nur einmal stattfinden. 

FR-d Nein, im Prinzip keine Repetition, sondern 

Klassentypuswechsel 

Einzige Ausnahme: Einschneidende persönliche 

Umstände (z.B. längere Krankheit) 

  

FR-f Non. En principe changement de filière avant 

échec et pas de prolongement 

Seule exception : Circonstances personnelles 

difficiles (p. ex. longue maladie) 

  

GE Oui Performances scolaires insuffisantes   
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GL Ja Ungenügende schulische Leistungen; 

Einschneidende persönliche Umstände (z.B. 

längere Krankheit), Freiwillige Repetition; Anderes 

Art. 11 Promotionsverordnung: Die Anordnung 

einer Massnahme ist dann angezeigt, wenn sie für 

eine passende Förderung und einen 

ausreichenden Lernerfolg der Lernenden 

erforderlich erscheint.  

GR Ja Anderes  Gesamtbeurteilung (ganzheitliche Beurteilung), 

Klassenwiederholung im Sinne einer 

Fördermassnahme 

JU Oui Performances insuffisantes ; Circonstances 

personnelles difficiles ; Répétition volontaire 

  

LU Ja Freiwillige Repetition    

NE Oui Performances scolaires insuffisantes   

NW Ja Einschneidende persönliche Umstände   

OW Ja Einschneidende persönliche Umstände (z.B. 

längere Krankheit); Anderes 

Nur, wenn unter dem Aspekt der bestmöglichen 

Förderung sinnvoll und nur einmal 

SG Ja Ungenügende schulische Leistungen; 

Einschneidende persönliche Umstände (z.B. 

längere Krankheit) 

  

SH Ja Freiwillige Repetition bedingt begründeten 

Elternantrag an die Kreisschulbehörde oder 

Schulleitung mit Kompetenzen. Die 

Umstufungskonferenz (Lehrpersonen) können 

ebenfalls eine Repetition beantragen. In beiden 
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Fällen sollen Repetitionen entwicklungs- 

/krankheitsbedingt sein. 

SO Ja Einschneidende persönliche Umstände; Freiwillige 

Repetition 

Freiwillige Repetition, wenn die Klassenlehrperson 

eine günstige Entwicklungsprognose abgibt.  

SZ Ja Ungenügende schulische Leistungen; 

Einschneidende persönliche Umstände (z.B. 

längere Krankheit); Freiwillige Repetition 

  

TG Ja Anderes Repetitionen können angeordnet werden, wenn zu 

erwarten ist, dass mit ihnen Leistungsprobleme 

oder Rückstände in der persönlichen Entwicklung 

langfristig beseitigt werden. 

TI Sì In accordo con la famiglia, il senso della ripetizione 

è che si possa migliorare la situazione scolastica 

dell'allievo, cioè che le insufficienze siano ritenute 

superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un 

esame delle cause delle difficoltà e delle possibilità 

di sviluppo delle attitudini e del comportamento 

dell’allievo; la ripetizione risulti la soluzione più 

appropriata per permettere all’allievo di riprendere 

un corso di studi regolare. 

  

UR Ja Ungenügende schulische Leistungen Die Promotion wird nur im Kooperativen Modell 

festgestellt. 

VD Oui Performances scolaires insuffisantes   
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VS-f / 

VS-d 

Oui Performances scolaires insuffisantes ; 

Circonstances personnelles difficiles (p. ex. longue 

maladie) 

  

ZG Volksschule: Ja 

Gymnasien: Jahr 8 (= 1. LZG): nein, Jahre 9 und 

10 (= 2. und 3. LZG): ja 

Einschneidende persönliche Umstände (z.B. 

längere Krankheit) 

Nur in besonderen Fällen möglich (kindbezogene 

oder umfeldbezogene Faktoren) 

ZH Ja Anderes Aussergewöhnliche Umstände, welchen nicht 

durch die Wahl der Abteilung und der 

Anforderungsstufe Rechnung getragen werden 

kann. 

FL Ja Ungenügende schulische Leistungen, Freiwillige 

Repetition 

Es darf nur einmal auf der Sekundarstufe I 

wiederholt werden. 

 


